
A: Übersichtsplan Verfahrensvermerke Teil B: Textliche Festsetzungen 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind mit Schreiben vom 11.05.2022 gern. 5 13 in Verbindung mit 4 
Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. Es wurde angegeben, dass eine Umweltprüfung nicht 
erforderlich ist. Mit Schreiben vom 15.11.2022 wurden si gern. 5 3 Abs. 2 S. 
3 BauGB darüber informiei -• : ung der Ö re tlichkeit vorn 
22.11. bis zum 23.12.2 

Brandenburg an der Ha 
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4. Der Entwurf der 2. S eung z nder. ungsplanes Nr. 1 
Brandenburg Hohens 'cken „Industriegebiet No ", bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) u dem Teit (Teil B) s ie der Entwurfsbegründung, 
haben in der Zeit vom 22.1 2 bis zu .12.2022 während folgender 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do von :... .is 12.00 sowie 13.00 bis 15.00 Uhr, 
Di von 8.00 bis 12:00 sowie 13.00 bis 18.00 Uhr und Fr von 8.00 bis 12.00 
Uhr sowie nach Vereinbarung nach 5 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Parallel dazu erfolgte eine öffentliche Auslegung der Planunterlagen auf der 
der Internetseite: www.stadt-
brandenburg.de/leben/stadtplanung/bauleitplanung/aktuelle-planung. 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei Beschlussfassung über die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes berücksichtigt bl" en können, am 
14.11.2022 im Amtsblatt d rg an der ljabel ortsüblich 
bekannt gemacht ward  
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5. Die Stadtverordneten 
Stellungnahmen am 31 

Oberbürgermeister 

6. Die 2. Änderung des B andenburg - Hohenstücken 
„Industriegebiet Nord", be lanzeichnung (Teil A) und den 
textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde durch die Stadtverordnetenver-

 

sammlung der Stadt Brandenbur 
beschlossen. Die dazugehöri 
gebilligt. 
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7. Die 2. Änderung des Bebauu 
„Industriegebiet Nord', best 
textlichen Festsetzungen 
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8. Der Satzungsbeschluss de ungsplanes Nr. 1 
Brandenburg - Hohenstücke dusfriegeb ord", sowie die Stelle, bei 
der die Satzung auf Dauer währen ienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
am 09.08.2023 im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg a.d. Havel ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie te teigen (5 215 Abs. 2 BauGB) 
und weiter auf Fälligkeit u hiftterA,grecedigungsansprüchen (55 
39 und 41BauGle hinge worden. DieSalkyrtg ist am 

in ifttetreten. 9 
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2. Satzung zur Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 1 Brandenburg 

Hohenstücken „Industriegebiet Nord" 
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Wesentliche Rechtsgrundlagen 

2. Die für die Raumordnung 
Artikel 12 Abs. 1 Landes 
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Neubaugebiet Ha.lenalacken 

Gelande aundevoehr I am 31.05.2023 als Satzung 
clmi selbigem Datum 

1.1.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1.1.1 Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind 
innerhalb der GI-Flächen unzulässig 
(§ 1 Abs. 5 der BauNVO) 

Alle übrigen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. vom 15.05.1991 sowie 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
vom 21.05.2002 bleiben unberührt. 

Übersichtskarte 

C;eoBasis-DE/LGB dl-de/by-2-0 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vorn 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 
geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert 
worden ist 
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